
Jahresabschluss der Gemeindewerke Wachtberg, AöR 
für das Wirtschaftsjahr 2022 

 
Der Verwaltungsrat der Gemeindewerke Wachtberg, AöR hat in seiner Sitzung am 
12.09.2023 folgende Beschlüsse gefasst:  
 
1. Der Verwaltungsrat der Gemeinde Wachtberg genehmigt den Jahresabschluss ein-
schließlich des Lageberichtes der Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentli-
chen Rechts für das Wirtschaftsjahr 2022 und stellt das Abschlussergebnis mit einer 
Bilanzsumme von 70.367.584,96 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 
1.640.002,07 € fest. 
 
Der Gewinn des Wirtschaftsjahres 2022 in Höhe von 1.640.002,07 € wird folgender-
maßen verwendet: 

 Ein Betrag von 360.797,38 € wird gemäß § 10 KUV in die allgemeine Rück-
lage zur Finanzierung von Investitionen eingestellt. 

 Ein Betrag von 820.000 € wird an die Gemeinde abgeführt. 
 Der aus der Kapitalrücklage der enewa GmbH an die Gemeindewerke   

Wachtberg, AöR ausgezahlte Betrag für das Jahre 2022 in Höhe von 
459.204,69 € wird an die Gemeinde abgeführt.  

 
2. Der Verwaltungsrat entlastet die Vorständin gemäß 27 Abs. 1 KUV für das Wirt-
schaftsjahr 2022. (Einstimmig angenommen) 
 
Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 
Mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2022 wurde 
die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft dhpg Dr. Harzem & Partner, Bornheim beauftragt. 
Diese hat mit Datum vom 07. August 2023 den nachfolgend dargestellten Bestäti-
gungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers erteilt: 
 
An die Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts, Wachtberg, 
 
Prüfungsurteile 
„Wir haben den Jahresabschluss der Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffent-
lichen Rechts, Wachtberg – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2022 und der Ge-
winn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. 
Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 
Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts, Wachtberg für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31.Dezember 2022 geprüft. 
  
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Anstalt zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer 
Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 
2022 und 

•    vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Anstalt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 



Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von der Anstalt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrecht-
lichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be-
rufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auf-
fassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum La-
gebericht zu dienen.  
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats für den Jah-
resabschluss und den Lagebericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt ha-
ben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesent-
lichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Anstalt zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu be-
urteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Dar-
über hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lage-
berichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 
haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. Der 



Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozes-
ses der Anstalt zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 
falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Anstalt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu er-
teilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhal-
tet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlus-
ses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen. 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kri-
tische Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter –falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen hö-
her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-
nen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Anstalt abzu-
geben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-
sen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Anstalt zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 



zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese An-
gaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unse-
res Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Anstalt ihre Unter-
nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der An-
stalt. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.  

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den 
geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen. 
 

Bornheim, den 7. August 2023 
 

dhpg Wirtschaftsprüfer Rechtanwälte 
Steuerberater GmbH & Co. KG 

                                                               Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
                                                                 Berufsausübungsgesellschaft 
 
                        gez. Klaus Schmitz-Toenneßen                        gez. Astrid Stönner 
                                       Wirtschaftsprüfer                                Wirtschaftsprüferin 
 

Der Jahresabschluss einschließlich des Lageberichtes der Gemeindewerke Wacht-
berg, AöR für das Wirtschaftsjahr 2022 kann in den Büroräumen der Gemeindewerke 
Wachtberg, Auf dem Kummgraben 5, 53343 Wachtberg, während der Dienstzeit 
eingesehen werden. 
 
Ergänzender Hinweis: Der Lagebericht 2022 sowie Bilanz zum 31.12.2022 und die 
Gewinn – und Verlustrechnung 2022 sowie der Anhang zum Jahresabschluss zum 
31.12.2022 stehen als Download auf der Internetseite der Gemeinde Wachtberg 
(www.wachtberg.de) zur Verfügung. 



 
Dienstzeiten: 
Mo – Fr von 8.30 – 12.00 Uhr Mo von 14.00 – 16.00 Uhr u. Do von 14.00 – 18.00 Uhr 
 
Wachtberg, den 21.12.2023 
 
Die Vorständin 
In Vertretung 
 
 
Dipl.-Ing. Volker Strehl       


